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§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

Der Verein führt nach Eintragung ins Vereinsre-
gister den Namen Handicap International e. V.  
 

Er hat seinen Sitz in München. Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 
 

§ 2   Vereinszweck 
 

Der Verein übernimmt in eigener Regie den 
Vereinszweck der französischen Gründungsor-
ganisation Handicap International, zu dem er 
beiträgt:  
Gemäß des Gründungsgedankens von Handicap 
International setzt sich der Verein ein für die 
Verbesserung der Hilfe für und Versorgung von 
besonders hilfsbedürftigen und behinderten 
Menschen auf nationalem und internationalem 
Gebiet.  
Handicap International verfolgt dabei das Ziel, 
Menschen in Notsituationen zu Hilfe zu kommen 
ungeachtet der Ursache und des Umfelds dieser 
Situation (Entwicklungsdefizite, extreme Armut, 
Integrationsdefizite, Ausbeutung, Gewalt und 
bewaffnete Konflikte, schwere Verletzungen der 
Menschenrechte, Missstände im Sozial- und 
Gesundheitssystem, Katastrophen ....). 
Vereinszweck ist zudem die Durchführung me-
dizinischer, wissenschaftlicher, sozialer, techni-
scher und juristischer Präventivmaßnahmen. 
Dazu gehören Maßnahmen zur Beseitigung der 
Bedrohung durch Landminen. 
 

Der Verein kann über jegliche Zustände, die 
gegen die Menschenrechte verstoßen, berichten. 
Des Weiteren kann der Verein sich ähnlichen 
Initiativen anderer Vereinigungen anschließen.  
 

Der Vereinszweck wird in Maßnahmen der Un-
fallvorbeugung, Nothilfe, Rehabilitation und 
Entwicklungshilfe verwirklicht. Er verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige und 

mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung. 
 

§ 3   Vereinsmittel 
 

Zur Erreichung des Satzungszweckes wird der 
Verein insbesondere auf folgenden Gebieten 
tätig: 
 

(1) Durchführung von Hilfs- und Entwick-
lungsmaßnahmen für hilfsbedürftige Men-
schen vor Ort durch: 
- allgemeine Projektsteuerung (Planung, 

Durchführung, Evaluierung, Berichterstat-
tung). 

- Sammeln von Geldmitteln zur Finanzie-
rung der Projekte 

- Rekrutierung und Entsendung von fach-
kompetenten Freiwilligen in Auslandspro-
jekte  

(2) Information und Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit in bezug auf die vom Satzungs-
zweck vorgegebenen Themengebiete. 

(3) Förderung der französischen Gründungsor-
ganisation durch: 
- Rekrutierung von Fachpersonal 
- Sammeln von Geldmitteln 
- Informationsaustausch 

 

Der Verein übt seine Tätigkeiten unter Einhal-
tung des Satzungszweckes der französischen 
Gründungsorganisation und in Koordination mit 
derselben aus. Im Rahmen der Verbesserung des 
gemeinsamen Aktionspotentials zugunsten be-
hinderter Menschen fügt sich der Verein in den 
Strukturierungsprozess von Handicap Internatio-
nal auf europäischer Ebene ein. 
 

Der Verein verfolgt seine Aktivitäten ohne 
Rücksicht auf religiöse oder politische Erwä-
gungen, d.h. die Arbeit des Vereins ist politisch 
und konfessionell nicht gebunden. 
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Die Finanzierung des Satzungszweckes erfolgt 
durch die Sammlung von Spenden, durch Bei-
träge und öffentliche Zuschüsse sowie durch die 
Erträge aus Vereinsmitteln gemäß § 58 Nr. 6 und 
Nr. 7 der Abgabenordnung. 
 

§ 4   Selbstlosigkeit - Verwendung der 
Vereinsmittel 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Ist 
aufgrund eines allgemeinen Spendenaufrufs für 
einen bestimmten Zweck mehr Geld eingegan-
gen, als zu seiner Erreichung benötigt wird, so 
ist der Überschuss für einen möglichst gleichar-
tigen Zweck zu verwenden. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als 
solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 

§ 5   Mitgliedschaft 
 

(1) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitglie-
dern und aus Ehrenmitgliedern. 

(2) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche 
oder juristische Person werden. Der Antrag 
auf Mitgliedschaft muss schriftlich gestellt 
werden. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Die Zustimmung zur Mitglied-
schaft muss von der Mitgliederversammlung 
bestätigt werden. Die Gründungsorganisati-
on Handicap International Frankreich wird 
automatisch Mitglied von Handicap Interna-
tional Deutschland. 

(3) Ehrenmitglieder werden Personen, die dem 
Verein besondere Dienste geleistet haben 
oder leisten. Sie werden von der Mitglieder-
versammlung auf Vorschlag vom Vorstand 
aufgenommen, dabei gelten die Stimm-
rechts- und Anwesenheitsregelungen nicht. 

Die Ehrenmitgliedschaft kann auch posthum 
verliehen werden.  

(4) Die Mitgliedschaft endet 
- durch schriftliche Austrittserklärung ge-

genüber einem Mitglied des Vorstands 
mindestens drei Monate vor Ablauf eines 
Kalenderjahres  

- mit dem Tod des Mitglieds oder, bei juris-
tischen Personen, durch deren Auflösung 

- durch Streichung von der Mitgliederliste 
beim Vorstand, wenn der Mitgliedsbeitrag 
innerhalb von drei Monaten nach der Ab-
sendung eines Mahnschreibens nicht ein-
bezahlt wurde. Innerhalb dieses Zeitraums 
besteht für das Mitglied die Möglichkeit, 
sich persönlich oder schriftlich vor dem 
Vorstand zu rechtfertigen. 

- durch Ausschluss aus dem Verein nach 
einstimmigem Beschluss des Vorstandes, 
wenn das Mitglied gegen die Vereinsinte-
ressen grob verstoßen hat. In diesem Fall 
muss dem Mitglied die Gelegenheit gege-
ben werden, sich innerhalb von zwei Mo-
naten nach schriftlicher Mitteilung der Be-
schwerdegründe persönlich oder schrift-
lich vor dem Vorstand zu rechtfertigen. 

Ein Ausschluss muss von der Mitgliederver-
sammlung bestätigt werden. 

(5) Über die Fälligkeit und Höhe der Mitglieds-
beiträge entscheidet die Mitgliederversamm-
lung. 

 
§ 6   Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

Jedes ordentliche Mitglied und jedes Ehrenmit-
glied des Vereins hat eine Stimme. Die ordentli-
che Mitgliedschaft im Verein berechtigt das 
Mitglied zur Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung und zur Ausübung seines Stimm-
rechts entweder in Person oder durch einen 
schriftlich bevollmächtigten Stellvertreter, der 
jedoch höchstens drei Mitglieder gleichzeitig 
vertreten darf. 
 

Es ist jedem Vorstandsmitglied und ordentlichen 
Vereinsmitglied untersagt, im Namen von Han-
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dicap International an kollektiven Kundgebun-
gen parteipolitischer oder konfessioneller Art 
teilzunehmen, es sei denn, der Vorstand erteilt 
seine ausdrückliche Zustimmung. 
 

§ 7   Organe 
 

Organe des Vereins sind die Mitgliederver-
sammlung und der Vorstand. 
Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kön-
nen weitere organisatorische Einrichtungen, 
insbesondere Ausschüsse mit besonderen Auf-
gaben, geschaffen werden. 
 

§ 8   Mitgliederversammlung 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in 
den ersten sechs Monaten eines Kalenderjahres 
statt. Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist jederzeit auf Verlangen des Vorstandes 
oder eines Viertels der ordentlichen Mitglieder 
einzuberufen. Alle Mitgliederversammlungen 
sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung vom 
Vorstand schriftlich mit einer Frist von mindes-
tens vierzehn Tagen einzuberufen. 
 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist beschlussfähig, unabhängig von 
der Anzahl der anwesenden oder vertretenen 
ordentlichen Mitglieder. Soweit diese Satzung 
nichts Abweichendes vorschreibt, fasst die Mit-
gliederversammlung Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen 
ordentlichen Mitglieder.  
 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden 
protokolliert und von zwei Vorstandsmitgliedern 
unterzeichnet. 
Aufgaben der Mitgliederversammlung sind ins-
besondere: 
- Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglie-

der und Wahl des Vorstands 
- Entgegennahme und Genehmigung des Jah-

resberichts des Vorstands und Entlastung des 
Vorstands 

- Wahl der Rechnungsprüfer und Beschlussfas-
sung über die Jahresbilanz 

- Beschluss über den Vereinshaushalt und über 
veranschlagte Aktivitäten für das darauffol-
gende Rechnungsjahr 

- Satzungsänderung 
- Vereinsauflösung 
 

§ 9   Vorstand 
 

Die Mitgliederversammlung bestimmt aus den 
eigenen Reihen die Vorstandsmitglieder. Der 
Vorstand besteht aus mindestens drei ordentli-
chen Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder wäh-
len aus den eigenen Reihen einen Vorsitzenden, 
einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen 
Kassenführer. Die Gründungsorganisation Han-
dicap International Frankreich hat das Recht, ein 
Mitglied des Vorstandes von Handicap Interna-
tional Deutschland zu bestimmen. 
Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Läuft die Amtszeit der 
amtierenden Vorstandsmitglieder ab, bevor eine 
Mitgliederversammlung stattgefunden hat, blei-
ben sie nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 
die Möglichkeit bestand, einen neuen Vorstand 
zu wählen. 
 

Der Vorstand wird gerichtlich und außergericht-
lich durch zwei ordentliche Mitglieder vertreten. 
Der Vorstand versammelt sich mindestens alle 
sechs Monate. Er ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner ordentlichen Mitglieder 
anwesend sind. Beschlüsse des Vorstands wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst.  
Die Beschlüsse des Vorstands werden vollstän-
dig protokolliert. 
 

Der Vorstand führt nach Maßgabe der Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung die Geschäfte des 
Vereins. Die Haftung des Vorstandes ist auf 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. 
 

Der Vorstand ist berechtigt, die Führung der 
laufenden Geschäfte einem Geschäftsführer zu 
übertragen. Der Geschäftsführer ist besonderer 
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Vertreter des Vereins gemäß § 30 BGB und als 
solcher im Vereinsregister einzutragen. Er ver-
tritt den Verein in seinem Aufgabenbereich ge-
richtlich und außergerichtlich. 
Der Geschäftsführer kann ein Vorstandsmitglied 
sein. Er darf für diese Tätigkeit eine angemesse-
ne Vergütung erhalten. 
 

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben, die durch die Mitgliederversammlung 
bestätigt werden muss. 
 

§ 10   Satzungsänderung und Vereins- 
auflösung 

 

Über Satzungsänderungen oder die Auflösung 
des Vereins kann in der Mitgliederversammlung 
nur abgestimmt werden, wenn diese in der Ta-
gesordnung angekündigt worden sind. Für Sat-
zungsänderungen oder die Vereinsauflösung 
muss mindestens ein Drittel der ordentlichen 
Mitglieder anwesend oder vertreten sein. An-
dernfalls wird die Mitgliederversammlung in-
nerhalb von vierzehn Tagen erneut einberufen. 
In diesem Fall ist sie unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden oder vertretenen ordentlichen 
Mitglieder beschlussfähig. Über Satzungsände-
rungen oder die Vereinsauflösung beschließt die 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden und vertretenen ordentlichen 
Mitglieder. 
 

Stehen bestimmte Satzungselemente der Eintra-
gung im Vereinsregister oder der Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit durch das zuständige Fi-
nanzamt entgegen, ist der Vorstand berechtigt, 
entsprechende Änderungen eigenständig durch-
zuführen, sofern dadurch der Satzungsinhalt 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Diese Sat-
zungsänderungen müssen jedoch allen Vereins-
mitgliedern innerhalb von 8 Wochen nach der 
Beschlussfassung schriftlich mitgeteilt werden. 
 

 

 

 

§ 11   Vermögensanfall 
 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an eine oder mehrere andere steuer-
begünstigte Körperschaften zwecks Verwendung 
für die Hilfe für behinderte Menschen und die 
Vorbeugung von Behinderungen, wobei der 
Paritätische Wohlfahrtsverband oder eine ihm 
angeschlossene Mitgliedsorganisation berück-
sichtigt werden muss. Der Auflösungsbeschluss 
nach §10 bestimmt zugleich den oder die Emp-
fänger des Vermögens. 
 
Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamts ausgeführt werden. 
 
 
München, 01. Juli 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


